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Top 10.4 Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms West-

mecklenburg, Kap. 6.5 Energie, 4. Beteiligungsstufe 
 
 
Der Sachverhalt wird diskutiert. In einem vorherigen Entwurf, waren auch Windeignungsflächen 
im Gebiet der Stadt Klütz ausgewiesen. Empfohlen wird deshalb sich der Stellungnahme der 
Gemeinde Hohenkirchen anzuschließen, um Potenziale für die Stadt erhalten zu können. 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss der Stadt Klütz empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt: 
Die Teilfortschreibung des regionalen Raumentwicklungsprogrammes Westmecklenburg, Kapi-
tel 6.5 Energie bezieht sich relevant für die Stadt Klütz auf die Ausweisung von Eignungsräu-
men für die Aufstellung von Windenergieanlagen. In der Stadt Klütz sind keine Eignungsräume 
ausgewiesen. 
 
Im Stellungnahme-Verfahren weist die Stadt Klütz auf folgendes hin: 

1. Im Entwurf sind alle Gebiete, die sich in einem Vorranggebiet für Tourismus befinden 
von der Ausweisung von Eignungsräumen für Windenergieanlagen ausgeschlossen 
worden. Das Vorranggebiet Tourismus ist bereits ausgewiesen im Landesraument-
wicklungsprogramm und hat Bestandskraft. Hierbei wird das Gebiet mit einem Küs-
tenabstand zur Ostsee ausgewiesen ohne Gemeindegrenzen zu berücksichtigen. Die 
Ausweisung ist nicht gemeindescharf erfolgt. Die Teilfortschreibung Energie weist die 
Eignungsgebiete nun gemeindescharf aus. Bei großen Gemeinden führt dies dazu, 
dass ganze Gemeinden ausgeschlossen werden, obwohl sich Teilbereiche nicht im 
Tourismusvorranggebiet befinden. Im Gemeindegebiet werden von Grundstücksei-
gentümern, die Ausweisung von Eignungsflächen gewünscht. Insofern sollte dies 
überprüft werden. 

2. Das Land Mecklenburg- Vorpommern ist verpflichtet Eignungsräume auszuweisen, 
bis zum Jahre 2027 1,4 % der Landesfläche und bis 2032 2,1 % der Landesfläche. 
Der nun vorgelegte Entwurf der Teilfortschreibung bezieht sich bereits auf das 
Flächenziel von 2,1 %. Empfehlenswert wäre die Durchführung eines zweistufigen 
Verfahrens, indem die jeweils vorgeschriebenen prozentualen Festsetzungen 
Berücksichtigung finden. Somit kann gewährleistet werden, dass auf das bis 2032 zu 
erbringende Flächenziel Flächenanteile Berücksichtigung finden können, die im 
Rahmen der Gemeindeöffnungsklausel (Gemeinde stellt Bebauungsplan auf) entste-
hen. Diese Flächenanteile gingen verloren, wenn bereits jetzt das Flächenziel mit 2,1 
% ausgewiesen werden würde. 

3. Die Windenergieanlagen werden kontinuierlich effektiver. Erfolgt eine Umstellung von 
einem Flächenziel (2,1 % der Landesfläche) zu einem Energieziel, wäre dieses Ener-
gieziel eventuell auch auf Basis der Ausweisung von 1,4 % Landesfläche erreichbar. 
Auch deshalb sollte auf zweistufiges Verfahren umgestellt werden.  

  



Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  11 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 

 
 


